
1. Strafprozeßordnung - StPO

gesehen werden, dem Angeklagten die Auslagen des 
Staatshaushalts aufzuerlegen.
(3) Die Auslagen des Staatshaushalts können im 
Verfahren gegen Jugendliche auch den Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten auferlegt werden. 
Gegen diese Entscheidung ist die Beschwerde zuläs- 
si°
(4) Ist der Verurteilte nicht Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik und hat er keinen Wohn
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Deut
schen Demokratischen Republik, können ihm auch 
die weiteren durch die Strafverfolgung einschließlich 
des Vollzuges der Untersuchungshaft und die Ver
wirklichung der erkannten Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit entstandenen Ausla
gen auferlegt werden.
(5) Stirbt ein Verurteilter vor Eintritt der Rechts
kraft des Urteils, haftet sein Nachlaß nicht für die 
Auslagen des Staatshaushalts.

§ 365
Mitangeklagte
Mitangeklagte, gegen die wegen derselben Tat auf 
Strafe erkannt oder nach den Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches von Maßnahmen der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit abgesehen wird, haften für 
die Auslagen des Staatshaushalts als Gesamtschuld
ner.

§ 366
Auslagen bei Freispruch und endgültiger 
Einstellung
(1) Einem Freigesprochenen sind nur solche Ausla
gen des Staatshaushalts aufzuerlegen, die er durch 
ein schuldhaftes Versäumnis verursacht hat.
(2) Die dem Freigesprochenen erwachsenen not
wendigen Auslagen einschließlich der Verteidiger
kosten sind dem Staatshaushalt aufzuerlegen, e$ sei 
denn, der Betroffene hat durch sein Verhalten vor
sätzlich Anlaß zur Durchführung des Strafverfahrens 
gegeben.
(3) Wird der Angeklagte teilweise freigesprochen 
oder das Verfahren gemäß §248 Absatz 1 endgültig

Zehntes Kapitel
Entschädigung für Untersuchungshaft und Strafen 
mit Freiheitsentzug

Vorbemerkung: Vgl. den PrBOG zur Entschädigung 
für U-Haft und Freiheitsentzug gemäß §§369 ff. 
StPO (abgedr. als Anm. nach §376 StPO).

Voraussetzungen

§369
(1) Dem Beschuldigten oder dem Angeklagten steht 
ein Anspruch auf Entschädigung durch den Staat für
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eingestellt, gelten insoweit die Absätze 1 und 2 ent
sprechend. Bei einer endgültigen Einstellung des 
Verfahrens gemäß § 248 Absatz 1 Ziffer 1 kann unter 
Berücksichtigung der Einstellungsgründe davon ab
gesehen werden, dem Staatshaushalt die notwendi
gen Auslagen des Angeklagten aufzuerlegen.

§ 367
Auslagen bei Rechtsmitteln
(1) Hat ein Rechtsmittel des Angeklagten oder 
eines anderen Beteiligten Erfolg, sind die Auslagen 
des Rechtsmittelverfahrens und des weiteren Ver
fahrens dem Staatshaushalt aufzuerlegen. Dasselbe 
gilt, wenn ein zugunsten des Angeklagten eingeleg
tes Rechtsmittel des Staatsanwalts Erfolg hat. War 
ein zuungunsten des Angeklagten eingelegtes 
Rechtsmittel des Staatsanwalts erfolgreich, hat die 
Auslagen des Rechtsmittelverfahrens und des weite
ren Verfahrens der Angeklagte zu tragen.
(2) Hat ein Rechtsmittel teilweise Erfolg, sind die 
Auslagen des Rechtsmittelverfahrens und des weite
ren Verfahrens angemessen zu verteilen.
(3) Bleibt das Rechtsmittel erfolglos oder wird es zu
rückgenommen, hat die Auslagen des Rechtsmittel
verfahrens derjenige zu tragen, der das Rechtsmittel 
eingelegt hat. Hat dieses Rechtsmittel der Staatsan
walt eingelegt, sind die Auslagen des Rechtsmittel
verfahrens dem Staatshaushalt aufzuerlegen.

Anmerkung: Vgl. hierzu auch den Standpunkt des 
Kollegiums für Strafrecht des OG vom 30. 3. 1987 
zur Auslagenentscheidung bei ergänzender Beweis
aufnahme zugunsten des Angeklagten trotz auf die 
Strafzumessung beschränkter Berufung (OG-Inf. 
Nr. ,V|987 S. 46 ff.).

§ 368
Auslagenpflicht des Flüchtigen
Wird nach einem Urteil gegen einen Flüchtigen die 
Hauptverhandlung erneut durchgeführt, können 
ihm die Auslagen der früheren Hauptverhandlung in 
dem neuen Urteil auch dann auferlegt werden, wenn 
er freigesprochen wird.

den durch die Untersuchungshaft entstandenen Ver
mögensschaden zu, wenn der Angeklagte freigespro
chen, die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt 
oder das Verfahren endgültig eingestellt wird.
(2) Das gleiche gilt im Wiederaufnahme- und Kassa
tionsverfahren, wenn die im ersten Verfahren gegen 
den Angeklagten ausgesprochene Strafe mit Frei
heitsentzug bereits ganz oder teilweise vollzogen 
wurde.


